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2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 
 
Die dargestellte Anbindung entspricht nicht der heutigen Freigabe. Insbesondere existiert kein Fuß- und 
Radweg in Richtung Eppstein aus der Ortslage Niedernhausen. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Aktuell gibt es einen parallel zur Landesstraße 
abgesetzten Weg, der formell noch nicht die 
Anforderungen eines Fuß- und Radweges 
erfüllt. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
Nr. 8/2002 „Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet 
Frankfurter Straße II“ aber, wird der Ausbau zu 
einem Fuß- und Radweg berücksichtigt.  
 

 


